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Vom Gemeinsamen Markt zum Gemeinsamen Verkehr 
Europäische Einheit auf Schienen, Straßen und Flüssen 

Vorwort der Redaktion: 
Aus Bonn ging uns nachstehender Ar
tikel zu, der als wertvoller Beitrag zum 
Thema «Gemeinsamer Markt» angesehen 
werden darf. Wi r  geben dieser deutschen 
Stimme deshalb Raum, weil sie das The
ma «Gemeinsamer Verkehr» behandelt. 

* 

Das Hauptziel der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft ist die Schaffung eines 
einheitlichen europäischen Marktes und  
die Beseitigung der Zollschranken. Der 
Vertrag umfaßt aber auch die Maßnahmen, 
die die Schaffung eines großen einheit
lichen Wirtschaftsraumes erleichtern kön
nen. Hier spielt natürlich auch der Verkehr 
eine wesentliche Rolle. Die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft, soweit sie "sich 
auf den Verkehr erstreckt, befaßt sich n u r  
mit  dem Binnenverkehr, also Eisenbahn-, 
Straßenverkehr und Binnenschiffahrt. Luft
verkehr und Seeverkehr sind nicht auf den  
europäischen Raum beschränkt und wer
den daher im Vertrag nicht behandelt. 
Aber der Rat der Europäischen Wir tschaf te  
gemeinschaft kann auch hier  besondere Bei
stimmungen erlassen. 

Wegen seiner Besonderheiten, die für die  
Wirtschaft uijd die Landwirtschaft keine  
Gültigkeit haben, wird der Verkehr im Ver
tragswerk nicht als Teil des Gemeinsamen 
Marktes behandelt, die Bestimmungen hier
über  sind in sehr allgemeiner Form gehal
ten. Auch, sind für die Schaffung einer ge
meinsamen Verkehrspolitik im Gegensatz 
zu anderen "Bestimmungen des Vertrages, 
wie  für die Errichtung des Gemeinsamen 
Marktes und für die Bildung einer gemein
samen Agrarpolitik, keine besonderen Fri
sten vorgesehen. 

Ist eine Koordinierung möglich? 
tn tsprechend seiner Wesensart kommt 

e der  Verkehr ohne gewisse staatliche Len
kungsmaßnahmen nicht aus. Diese Len
kungsmaßnahmen sind historisch bedingt. 
Bis etwa zum ersten Weltkrieg hatten d ie  
Eisenbahnen in allen Ländern eine Mono
polstellung. Die schnelle Entwicklung de r  
Technik ha t  jedoch für die Eisenbahnen im 
Güterkraftverkehr einen Konkurrenten ent
stehen lassen, der immer stärker in d ie  
ehemaligen Bereiche der Eisenbahnen ein
gedrungen ist. Dieses sich ständig steigern
de  Konkurrenz-Verhältnis hat  in fast allen 
Ländern zu erheblichen Disproportionen 
geführt, die meist ein Defizit der Eisenbah
nen  zur Folge hatten. Zur Milderung dieses 
Konkurrenz-Verhältnisses haben viele eu
ropäische Staaten Koordinierungsmaßnah
men zwischen Schiene und Straße eingelei
tet.  

Heute ist die Ordnung im Verkehr d ie  
schwierigste und wichtigste Aufgabe d e r  
Verkehrspolitik in allen europäischen Län
dern und ohne gewisse staatliche Eingriffe 
aiicht zu lösen. Die technischen und  be
trieblichen Unterschiede zwischen der Bin
nenschiffahrt, dem Straßenverkehr und d e n  
Eisenbahnen sind groß, ihre Verkehrslei
stungen infolgedessen nach Art, Bedienung 
und  Kosten keineswegs gleichartig. In allen 
Gruppen gibt es Großbetriebe und  Klein
betriebe, deren Interessen j e c h t  verschie
den gelagert sind. Der freie Unternehmer 
konkurriert  mit dem nach gemeinwirt
schaftlichen Grundsätzen geführten Kom
munalbetrieb oder mit den  ebenfalls g e  
meinwirtschaftlich ausgerichteten Riesen
betrieben der  Eisenbahnen. 

Aus  diesem Grunde unterliegt der  Ver
kehr  in allen Mitgliedstaaten der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft gewis

sen staatlichen Einflüssen, die auf die Qrd-
nung des Wettbewerbs der  Verkehrsträger 
gerichtet sind. Die Grundprinzipien der 
Verkehrspolitik weichen in den einzelnen 
Ländern zum Teil stark voneinander ab. 
Die Gründe hiefür liegen vor allem in der 
Verschiedenheit der  geographischen Verr 
hältnisse und der Wirtschaftsstruktur 4 e r  

Länder. 
So sind in den Niederlanden die Interes

sen weniger als bei großen Industriestädten 
auf die Bedürfnisse des eigenen Binnen
marktes als vielmehr auf eine möglichst 
große Liberalisierung des Verkehrs mitjden 
Nachbarländern ausgerichtet. In Frank
reich liegen die Verhältnisse ähnlich wie in 
der Bundesrepublik, deshalb fand Deutsch
land auch dort  bei den Verhandlungen! dip 
stärkste Unterstützung. In Italien sind die 
Verhältnisse anders gelagert als in der 
Bundesrepublik. Dieses Land verfügt über  
keine so weitverzweigte Industrie und be
sitzt keine Binnenschiffahrt. 

Aus diesen Gründen wurden in den  Ver
tragsbestimmungen der Europäischen ̂ i r t -
schaftsgeiüeinschaft' Sdi£ ' Grundlinien ' für 
eine gemeinsame europäische Verkehrs-
Politik auch noch nicht festgelegt; Viel*, 
mehr soll das oberste Organ der  Gemein
schaft, der Ministerrat, erst eine 'gemein

same Verkehrspolitik entwickeln. Bei den 
Verhandlungen ha t  sich die Erkenntnis 
durchgesetzt, daß es unzweckmäßig ist, na
tionale Verkehrsordnungen, die historisch 
gewachsen und den wirtschaftlichen und 
geographischen Verhältnissen der einzel
nen Länder angepaßt sind, innerhalb kurzer 
Frist zu beseitigen. Vielmehr müssen erst 
die Voraussetzungen hierfür durch ein Zu
sammenwachsen des europäischen Wirt
schaftsraumes geschaffen werden. Die 
Grundsätze der gemeinsamen Verkehrs
politik können vom Ministerrat in der  er
sten Etappe nur einstimmig, in einer wei
teren Etappe mit qualifizierter Mehrheit 
entschieden werden. Diese Bestimmung be
deutet einen gewissen Schutz für die Bun
desrepublik, aber auch für andere euro
päische Länder. Sie verhindert ein zu früh
zeitiges Einreißen der  so mühsam errich
teten Gebäude der nationalen Verkehrs-
ordnüngen. 

Den besonderen deutschen Bedürfnissen 
trägt  die sogenannte Deutschland - Klausel 
Rechnung. Sie ist auf die Verhältnisse ab
bestellt, die sich durch die Zweiteilung 
Deutschlands ergeben. Diese in Artikel 82 
verankerte Schutzklausel wird besonders 
für die -deutschen Nord&eehäfen, die durch 
den Verlust ihres Hinterlandes schwer ge
troffen sind, von Bedeutung sein. Der See
verkehr ist zwar vom Vertrag nicht unmit
telbar betroffen, für die Seehafenpolitik 
spielen jedoch die Fragen der Tarifgestal-

Im Kmnpf gegen die Verkehrsunfälle 
Seit einigen Tagen sieht man überall im Kan

ton, Transparente über wichtigen Verkehrsstra
ßen. Mit dem Slogan „ U e b e r h o l e n ; . .  i m  
Z w e i f e l  n i e "  mahnen sie die Automobili
sten zur vermehrten Vorsicht. Es handelt sich 
um den Beginn der diesjährigen V e r k e h r s 
e r z i e h u n g s a k t i o n ,  die ganz in den Dienst 
der Unfallbekämpfung gestellt ist. 

Die Presse war gestern nachmittag vom st. gal
lischen Aktionskomitee zu einer instruktiven 
Fahrt eingeladen, an welcher die Bedeutung der 
Aktion ins richtige Licht gerückt und einige all
gemein interessierende Ausikünfte erteilt wur
den. Der st. gallische Polizeihauptmann, Herr 
F. Bürgler, begrüßte die Männer der Feder aus 
dem Kt. St. Gallen und dem Fürstentum Liech
tenstein und bewillkommte speziell auch die 
Behördevertreter. 

Einleitend wurden zwei a u f s c h l u ß r e i c h e  
V e r k e h r s f i l m e  vorgeführt. Der erste 
zeigte, wie gefährlich, es ist, wenn der Fahrer 
eines Motorfahrzeuges sich nicht ständig seiner 
Verantwortung bewußt ist und Verkehrsregeln 
mißachtet. Der zweite orientierte über die groß
zügige Umfahrung von Murg, als Musterbei
spiel, wie die Gefahren des Verkehrs aus einer 
Ortschaft gebannt werden 'können. 

Dann setzten sich die Konferenzteilnehmer jin 
einen bequemen Car, der vom „Automobilclub" 
freundlich zur Verfügung, gestellt worden war, 
und nahmen auf der Fahrt nach Rorschadi und 
durch das Rheintal 'bis Altstätten persönlich die 
n e u e n  S i c h e r h e i t s l i n  i e n in Kurven 
und auf Kreuzungen in Augenschein, denen eine 
zunehmende Bedeutung zukommt. Sicherheits
linien (ausgezogene weiße Striche) und Leitli
nien (gestrichelte Linien) gab es schon lange. Sie 
wurden aber anfänglich nicht immer sachge
recht angebracht und deshalb nicht durchwegs 
beachtet. Das Straßeninspektorat läßt nun im 
ganzen Kanton einheitliche und auf das Not
wendigste beschränkte Markierungen anbringen,, 
welche Arbeit Anfangs nächsten Monats been
det ist. Von jenem Zeitpunkt aji sollen alle Fah
rer, welche einie Sicherheitslinife überfahren,, un-
nadisichtlich wegen Gefährdung des Verkehrs 
gebüßt Vierden. Neu ist, wie wir schon einmal 
berichteten, daß hie und d a  S i ch e r h e i t s I i-
n i e n  u n d  L e i t l i n i e n  p a r a l l e l  ge
führt werden. In einem solchen Falle darf der 

Automobilist oder Motorfahrer, der sich auf je
ner Seite befindet, wo die Leitlinie verläuft, über 
die Markierung fahren, aber selbstverständlich 
nur, wenn die Strecke frei ist. Für den Fahrer 
auf der andern Seite besteht absolutes Ueber-
fahrverbot. 

Auf der Strecke zwischen Staad und Rheineck 
wurde die Presse auch auf das Verbot aufmerk
sam gemacht, V e l o -  b e z w .  F u ß g ä n g e r 
s t r e i f  e n mit Autos zu befahren. Auch wer 
sein Fahrzeug anhält, muß außerhalb dieses 
Streifens bleiben. Ein Automobilist, welcher dies 
nicht glauben wollte, ui)d gegen die Polizeibuße 
bis ans Bundesgericht rekurrierte, mußte schließ
lich allein an Anwaltskosten über 1000 Fr. be
zahlen. 

Die gegebenen Aufklärungen waren so klar 
und überzeugend, daß von Seiten der Presse 
keine weitern Auskünfte verlangt wurden. Man 
fand sich daher früher als geplant bei einem vor
züglichen Bündnerteller im Hotel „Frauenhof" 
in Altstätten ein, wo der neue Präsident des Au
tomobilklub, Hr. Dr. Binder, als Gastgeber noch 
das Wort ergriff und auf die Wichtigkeit hin
wies, d a ß  n i c h t  n u r  d i e  M o t o r f a h r 
z e u g f ü h r e r ,  sondern s ä m t l i c h e  P a s 
santen sich an die Verkehrsregeln halten müs
sen, wenn der Erfolg der Verkehrsaktion hun
dertprozentig sein soll. Möge dies so sein! s. 

Aus dem Knigge der 
LandstraBe 

Dem Tapferen gehört die Welt — aber nicht 
im Straßenverkehr! Dein Recht, schneller zu 
fahren als andere, sei Dir unbenommen; vergiß 
aber nicht, daß das Ueberholen keine Frage des 
Mutes, sondern eine solche des kühlen Verstan
des ist. 

Die Sicherheitslinie verdient ihren Namen 
nur dann, wenn Du sie links liegen läßt; gerät 
der weiße Strich unter Deine Räder, so dürfte 
sich früher oder später die unschuldig weiße 
Farbe der Sicherheitslinie dem Rot Deines ei
genen Blutes anpassen . . . 

Es mag. stimmen, daß der Weg zum Ueberho
len in einer Linkskurve denkbar kurz ist — der 
Umweg über das Spital dürfte sich aber den
noch kaum lohnen! 

Bundeskanzler Raab 
zeichnet liechtensteinische 

Persönlichkeiten aus 
A m  vergangenen Montag trafen in Wien 

verschiedene Persönlichkeiten unseres 
Landes ein, um aus der Hand von Bundes
kanzler Julius Raab Auszeichnungen ent
gegenzunehmen. Diese Auszeichnungen er
folgten in Anerkennung der Verdienste um 
die zwischenstaatlichen Abkommen, die 
von  den Parlamenten beider Länder bereits 
schon ratifiziert wurden. 

In Wien wurde folgendes Communique 
veröffentlicht: 

Wien, 20. Mai (APA). Bundeskanzler Ing. 
R a a b  überreichte heute in Anwesenheit 
des Bundesministers für die auswärtigen 
Angelegenheiten Dr. Ing. F i g 1 sowie des 
Präsidialchefs Sektionschef Dr. C h a l o u p -
k a  und des Generalsekretärs für die aus
wärtigen Angelegenheiten Botschafter Dr, 
S c h ö n e r  einer Reihe von  Persönlichkei
ten des Fürstentums Liechtenstein die ih
nen verliehenen Auszeichnungen. 

Prinz A l f r e d  und Prinz H e i n r i c h  
von und  zu Liechtenstein wurden mit dem 
Großen goldenen Ehrenzeichen am Bande 
für Verdienste um die Republik Oesterreich 
ausgezeichnet. Der liechtensteinische Re
gierungschef Alexander F r i c k erhielt das  
Große silberne Ehrenzeichen am Bande, 
während der Präsident des Landtages Ju
stizrat Dr. Alois R i t t e r  mit dem Großen 
goldenen Ehrenzeichen mit  dem Stern de
koriert wurde. Der Landesgeometer Her
mann O s p e 11 erhielt das Goldene Ehren
zeichen und Landesforstmeister Ing. Eugen 
B ü h 1 e r das Silberne Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik Oesterreich. 

Kabinettsdirektor Dr. Gustav W i l 
h e l m ,  der mit dem Großen silbernen Eh
renzeichen mit dem Stern ausgezeichnet 
wurde, und der Vorstand des Landesgerich
tes Dr. Hermann R i s c h , der  das Goldene 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Repu
blik Oesterreich erhielt, waren verhindert, 
die Auszeichnungen persönlich entgegen
zunehmen. 

tung der  binnenländischen Verkehrsmittel 
eine erhebliche Rolle. Das Wettbewerbs-
Verhältnis der  Eisenbahn in Bezug auf den  
direkten oder gebrochenen Wasserweg 
nach den Rheinmündungshäfen wird durch 
den Vertrag zu Ungunsten der  deutschen 
Nordseehäfen nicht verschoben. Es wird 
das Hauptziel der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft sein, auch auf dem Ge
biet des Verkehrs die Beziehungen mit den  
übrigen europäischen Vertragspartnern zu 
vertiefen. Hierbei wird sie mit der Konfe
renz der Europäischen Verkehrsminister, 
die bereits erhebliche Vorarbeit geleistet 
hat, enge Verbindung unterhalten müssen. 

Fürstentum Liechtenstein 
Beim Kreuz in der Dreiländerecke 

Am Montag wurden die beim Abschluß der 
jüngsten Staatsverträge mit Oesterreich betei
ligten liechtensteinischen Funktionäre von dem 
die Geschäfte des Bundespräsidenten führenden 
österreichischen Bundeskanzler mit Orden aus
gezeichnet. Bei dieser Gelegenheit erinnert m a n  
sich in Liechtenstein gerne der Uebergabe und 
der Uebernahme des Grenzzeichens auf der Drei
länderspitze. Die Erstellung des neuen Grenz
zeichens war Liechtenstein übertragen worden, 
die Kosten teilten die drei Länder unter sich. 

A«ni Uebergabeakt vom 17. August 1951 nahm 
eine schweizerische Delegation unter Führung 
von Oberstbrigadier Dr. Karl Schneider und eine 
österreichische unter Führung von Hofrat Dr. 
Ing. Franz Schiffman vom Eich- und Vernies-


